
 
 

 

Definition von kleinen und mittleren sowie Kleinstunternehmen 

 
 
Als Kleinstunternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz von höchstens 2 Millionen Euro. 
 
Als Kleinunternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz von höchstens 10 Millionen Euro. 
 
Als mittlere Unternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem 
Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 
43 Millionen Euro. 
 
 
Quelle: Empfehlung der Europäischen Kommission, Amtsblatt der Europäischen Union,       
L 124 vom 20. Mai 2003 


